
Benutzungsordnung für die
Grünschnittdeponie der Gemeinde Mihla

§1
Zweckbestimmulrg

Die Gemeinde Mihla betreibt eine ortsfest* Grünschnittdepo-
nie für pflanzliche Ablälle als öffentliche Einr**htung. Die Grün-
sshnittdeponie dient der Ablagenlng pflanelicher Abfälle aus
dem Gemeindegebiet.

§2
Geltungsbereich

Nutzungsberechtigt sind, außer der Gemeind* §ee$, atl* Ein-
wohner der Gemei*de Mihla sowie in gleicher Weise db Grund-
besitzer und Gewerbetreibenden, die nicht i* *ec G*§:?e*ftds
wohnen, welche jedoch hier Grundbesitzer sind oder einen Ge-
werbebetrieb in der Gemeinde unterhalten.
Die Vorbezeichneten können von ihren privaten l-laushalten bzw.
Grr"lndstticken henührende pflanzliche Abfalle auf der Grün-
schnittdeponie segen Zahlung eines Entgeltes in haushaltsübli-
cher Menge anliefern und abladen. Der Wärter kann eisen Nach-
weis verlangen, dass es sich um pllanzliche Abfätle handelt, die
von im Genreindagebiet Mihla gelegenen privaten liaushalten
oder Grundstäsken herstammen.
Die Gemei*de Mihla kann die Anlieferwtg aus slit dern Betrieb
der Gr{insch*ittdeponie zusammenhär'Fr** GSr*n auf be-
stimrnte cder unbestimmte Zeit äussetzgn"

§3
Entgelt für die Anlieferung§r#* Et*urohner

Für Anllelerungen durch Einwohner iet @e*lS ein Entgett zu
entrichten, dessen Höhe sich aus dar AJo{dnung zu Ziffer 1 der
Anlage 1 ergibt. Das Entgelt ist bei der Anlieferung beim Wärter
zu enlrichten.

§4
Bet*§b dw Änlage

Es dürten nur pflanzliehe Ablälle zuf der Anlage kompostiert wer-
den. Baum- und Hecksftscil*itt da* nur bis zu einem Durchmes-
ser von maximal 10 crn angeliefert werden.
Von der Kompostierung ausgeschlossen sind Klärschlamm,
Stallmi*t, Speisereste, schadstoffbelaslete (kontaminiertä) Ab-
fälle und sonstige Abfälle, die den Kategorien Hausmüll, §per-
müll, Gewerbemüll oder Sondermüll zuzuordnen sind. l* Zwei-
felsfätlen hat die Gemeinde Mihla das Recht, die An*ahrne zu
verureigern. Ersatzansprüche auf grund derartiger Abl*h*ungen
sind ausgeschlossen.

öttoun§s:oit"n
Die Grünschnittdeponie der Gemeinde Mihla ist;§ d€rr lt{snaten
April bis Oktober jeweils
- Dienstags von 16:00 - '1 8:00 Uhr und
- Samstags von 13;00 - 15:00 Uhr
geöffnet.
Außerhalb der Offnungszeiten sind dae §&*si urrd die Benut-
zung der Anlage grundsätzlieh unte!@*. &t*§erungen der Off-
nuncszeiten leot der Biirnerrneicter &st

§6

Die Anlieferna*n r,uu"ntll'ffi#11ä .,n,unr"n in die Grün-
schnittdeponie beim Wärter zu melden. Die Anlieferung und Zwi-
schenlagerung der angelieferten pflanzlichen Abfälle hat auf den
dalür bestimmten Ftächen zu erfolgen. Den Anweisungen des
Aufsichtspersonals ist Folge zu leisten. Zum Abladen sind die
Anliefernden selbst verpflichtet. Mit der Ablagerung gehen die
organischen Abfälle in das Eigenlum der Gemeinde Mihla über,
sofern nicht ein Fall des § 4 Satz 2 vorliegt. Bereits abgeladene
Massen nach § 4 Salz 2 werden auf Kosten des Anlieferers ent-
sorgt.
Verunreinigungen der Zu- und Abfahrtswegen sowie des Kom-
postiergelände5 sind von den Verursachern sofort zu beseitigen.
Sofern das nicht geschieht, kann die Gemeinde die Verunreini-
gung auf Kosten des Verursachers beseitigen.

§7
Haftung

Das Betreten und Be{ahren der Grünschnittdsponie sowie der
Zu- und Abfahrtswege geschieht auf eigene Gefahr. Die Ge-
meinde haftet den Benutzern nur für die vorsätzliche oder grob
fahrlässige, von Bediensteten der Gemeinde verursachte Perso-
nen- und §achschäden, die im Zusammenhang mit dem Anliefe-
rungs- und Abladevorgang entstehen
Für alle Personen- und Sachschäden, die vom Zeitpunkt des ers-
ten Eintretens in die Grünscftnittdeponie an im Zusammenhang
mit dern Anlieferungs- und Abladevorgang durch Benutzer oder
von ihnen eingebrachte Gegenstände verursachl werden, haflet
der Benutzer.
Bei Einschränkung oder Unterbrechung des Betriebes der An-
lage steht dem Benuteer kein Anspruch auf Schadenersatz zu.

§8
Inkrafttreten

Diese Benuizungsord*ung tritt am Tage nach ihrer Bekanntma-
chung in Kraft.

Mihla, den 10.04-2:$14
Lämmerhirt
Bürgermeister der
Gemeinde ä{ihla Siegel

Anlage 1

Verzeichnie der Entgelte zu § 3 der Benutzungsordnung für die
Grünschnittdeponie der Gemeinde Mihla

Anlieferung von §chnittgut
a) pro Sack:
b) kleiner Anhänger:
c) großer Anhänger:

1,00 €
5,00 €

10,00 €

Fassung vom 02.A4.2014


